
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung 
der Psychotherapie-Richtlinie: Anpassung in § 27  

Vom 21. August 2025 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. August 2025 beschlos-
sen, die Richtlinie über die Durchführung der Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie) in 
der Fassung vom 19. Februar 2009 (BAnz. S. 1399), die zuletzt durch die Bekanntmachung des 
Beschlusses vom 15. August 2024 (BAnz AT 31.10.2024 B5) geändert worden ist, wie folgt zu 
ändern: 

I. § 27 der Psychotherapie-Richtlinie wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird die Nummer 1a wie folgt neu gefasst: 

„1a. Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. Psychische und Ver-
haltensstörungen ausschließlich aufgrund des Substanzgebrauchs von Tabak, Nikotin oder 
Koffein sind nicht umfasst, im Falle der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen be-
schränkt auf den Zustand der Suchtmittelfreiheit, das heißt bei bestehender Abstinenz.  

Abweichend davon ist eine Anwendung der Psychotherapie bei Abhängigkeit von psychotro-
pen Substanzen dann in der Kurzzeittherapie zulässig, wenn die Suchtmittelfreiheit bezie-
hungsweise Abstinenz parallel zur ambulanten Psychotherapie bis zum Ende von 12 Behand-
lungsstunden erreicht werden kann. Kann Abstinenz nicht bis zum Ende von 12 Behandlungs-
stunden erreicht werden, können weitere Behandlungsstunden nur dann durchgeführt wer-
den, wenn mit der Patientin oder dem Patienten im Rahmen der weiteren Behandlungspla-
nung das konkrete Vorgehen abgestimmt und das Erreichen von Abstinenz als vorrangiges 
Therapieziel formuliert wird. Das Erreichen der Suchtmittelfreiheit beziehungsweise der Abs-
tinenz ist nach Ablauf der Kurzzeittherapie in einer nicht von der Psychotherapeutin oder von 
dem Psychotherapeuten selbst ausgestellten ärztlichen Bescheinigung festzustellen. Diese 
Feststellung hat anhand geeigneter Nachweise zu erfolgen. Sie ist von der Psychotherapeutin 
oder von dem Psychotherapeuten als Teil der Behandlungsdokumentation vorzuhalten und 
ist bei einer Umwandlung in Langzeittherapie dem Bericht an die Gutachterin oder den Gut-
achter beizufügen.  

Kann Abstinenz im Rahmen der Kurzzeittherapie nicht erreicht werden, ist der Psychothera-
peut oder die Psychotherapeutin verpflichtet, den Patienten oder die Patientin über alterna-
tive Behandlungsmöglichkeiten wie Entzugsbehandlung oder Entwöhnungsbehandlung und 
die nachfolgend möglicherweise sinnvolle Wiederaufnahme der Richtlinientherapie zu bera-
ten.“ 

II. § 34 Absatz 1a wird wie folgt neu gefasst:

„In den Fällen des § 27 Absatz 2 Nummer 1a Satz 3 bis 7 entfällt jede weitere Leistungspflicht 
zur Fortführung der ambulanten Therapie, wenn die Gründe für die Annahme der voraussicht-
lichen Erreichbarkeit der Abstinenz beziehungsweise Suchtmittelfreiheit entfallen, die Absti-
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nenz beziehungsweise Suchtmittelfreiheit nicht bis zum Ende von 24 Behandlungsstunden er-
reicht wird oder die geforderte Dokumentation der Gutachterin oder dem Gutachter nicht 
vorgelegt werden kann.“ 

III. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft. 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 21. August 2025 

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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